


Zur Entscheidung über den Antrag ist die Stadt Fürth zuständig(art. Bo und 8r Abs. 1 BayBo).

Die, Kostpnentscheioung beruht auf Art. 1, z, 5 und B d.es Bayer,
Kost*ngesetzes (KG) vom 17 ,rz,Lg56 i.d.F.d.Bek. v. 25.6.tg6g
(GVB1. s. 1.65),

Hinsichtlich des Kostenansatzes siehe beilieg:ende Kosten-
nechnung. Die angeführten Tarife beziehen siäh auf die
verordnung üiber den Erlaß d.es Kostenverzeichnisses (xv)
vam 27.7?.1956 (Bayns llr s. 446) , zuretzt geändert dureh
Verordnunß,vom 9" 6.tgT\ (GVBI. S. 544;.

Den Einwendungen gegen das oben genannte Vorhaben konnte
nieht entsprochen werden. Für die auf Ihr Grundstück
weisenden drei Fenster liegt ein sogenanntes Lichtrecht(Servitut) vor. Da diese Fenster schon vor 19OO besüanden,
sind sie ähnlich wie bei einer Vormerkung im Gru.ndbuch ab-
gesichert.
Den jetzigen feuersieherheitlichen Anford.erungen wurde
durch Auflagen Rechnung getragen.
Weitere nachbarschützenden Belange sind nieht bertihrt.
Daher war dem Antrag zu entsprechen.
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